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§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen SV Schneeberge.V. (im Weiteren SVS genannt) . Der 

SVS hat seinen Sitz in Schneeberg und wurde am 25.08.1990 unter der Nummer VR 

37 in das Vereinsregister des Amtsgerichtes aufgenommen. 

Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr. 

Der SVS ist ein Mitglied des LSB Sachsen e.V. und ist offen für alle 

sportinteressierten Bürger. 

Die Vereinsfarben sind schwarz / gelb. 

§ 2 Zweck 

Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Breitensports und der damit 

verbundenen körperlichen Ertüchtigung. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts" steuerbegünstigte Zwecke II der Abgabenordnung . 

Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Ermöglichung sportlicher Übungen 

und Leistungen verwirklicht. 

§ 3 Mittelverwendung 

Der Verein ist selbstlos tätig . Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden . 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins . Es darf 

keine Person durch Ausgaben , die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Mitglieder 

1. Mitglieder im Verein SVS kann jeder Bürger werden. Er muss die Satzung des 

SVS und das Statut des LSB Sachsen e. V. anerkennen . 

2. Vereinsmitg lieder können natürliche, volljährige Personen aber auch 

juristische Personen werden . Jugendliche unter 18 Jahre bedürfen der 

Erlaubnis der gesetzlichen Vertreter. Stimmberechtigte sind Mitglieder erst ab 

Vollj ährigkeit. 

3. Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand . Bei 

Ablehnung des Aufnahmegesuchs ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem 

Antragsteller die Gründe mitzuteilen . 

4. Förderndes Mitglied kann werden , wer die Satzung des SVS anerkennt und 

bereit ist, den Verein materiell und finanziell zu unterstützen. 
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5. Mitg liedern und Förderern des Sports kann die Ehrenmitg liedschaft auf 

Vorschlag der Vertreterversammlung durch den Vorstand verliehen werden. 

6. Die Mitgliedschaft ruht auf schriftlichen Antrag des Mitglieds be i Absolvieren 

des Wehr- und Zivildienstes , Studium und längerer beruflicher Abwesen heit 

nach entsprechendem Vorstandsbeschluss. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitgliedes, durch freiwilligen Austritt, 

Ausschluss aus dem Verein oder Verlust der Rechtsfäh igkeit der juristischen Person. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 

Vorstandsm itglied . Er ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat 

zuläss ig . 
Das Mitglied kann auf Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, wenn es trotz 

zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im Rückstand ist und 

seit Absendung des 2. Mahnschreibens mehr als 1 Monat vergangen ist. Der 

Ausschluss ist dem Mitglied durch eingeschrieben Brief mitzuteilen. 

Vor der Beschlussfassung über einen Ausschluss ist dem Mitglied unter Fristsetzung 

von 20 Kalendertagen Gelegenheiten zu geben, sich hierzu zu äußern . Gegen den 

Ausschließungsbeschluss steht dem Mitglied das Recht der Berufung zu . Die 

Berufung muss innerhalb von 20 Kalendertagen ab Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden . Wird 

Berufung nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt, wird die Mitgliedschaft für beendet 

erklärt. 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. 

2. Die Höhe dieser Beiträge wird von der Vertreterversammlung besch lossen . 

3. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit 

§ 7 Vereinsorgane 

a) Vorstand 
b) Vertreterversammlung 
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§ 8 Vorstand 

1. Präsident/-in 
2. Vizepräsident/-in 
3. Vereinsmanager/-in 
4. Schatzmeister/-in 
5. Mitglied für Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederbewegung 

Die Vorstandsmitglieder können eine Aufwandsentschädigung für Ihre Tätigkeit 

(Ehrenamtspauschale) erhalten. Dies betrifft jedoch nur: 

• Vereinsmanager/-in 

• Schatzmeister/-in 

Über die Höhe entscheidet die Vertreterversammlung . 

§ 9 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstandes 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 

einem anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. 

Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere: 

1. Vorbereitung und Einberufung der Vertreterversammlung 

2. Aufstellung der Tagesordnung für die Vertreterversammlung 

3. Vorbereitung und Begründung von Beschlüssen zur Vorlage für die 

Beschlussfassung in der Vertreterversammlung 

4. Vorbereitung eines Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des 

Jahresberichtes, Vorlage der Jahresplanung 

5. Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern 

6. Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen 

7. Koordinierung der Jugendarbeit im Verein 

§ 10 Wahl des Vorstandes 

Der Vorstand wird von der Vertreterversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder 

können nur Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstandes werden 

für die Zeit von vier Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl im 

Amt. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 
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§ 11 Vorstandssitzung 

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Präsident oder Vizepräsident 

einberufen werden . 
Der Vorstand ist beschlussfähig , wenn mindestens 50% seiner Mitglieder anwesend 

sind. 
Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Präsidenten, bei dessen Abwesenheit die des 

Vizepräsidenten . 

§ 12 Vertreterversammlung 

In der Vertreterversammlung hat jeder Vertreter eine Stimme. Die Übertragu ng der 

Ausübung des Stimmrechts auf andere Vertreter ist nicht zu lässig . Je 15 Mitgliedern 

der jeweiligen Abteilung des Vereins wird 1 Vertreter durch die Mitglieder der 

Abteilung gewählt. Der gewählte Vertreter muss volljährig sein . 

Die Vertreterversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes 

2. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und die 

Vereinsauflösung 

3. Vorschläge zur Ernennung von besonders verd ienstvollen Mitgliedern 

als Ehrenmitg liedern des Vereins 

4. Weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung ergeben 

Mindestens einmal im Jahr soll eine ordentliche Vertreterversammlung stattfinden. 

Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der 

Tagesordnung durch schriftliche Einladung einberufen . 
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Vertreter bis spätestens eine 

Woche vor dem angesetzten Term in schriftlich fordert. Die Ergänzung ist zu Beginn 

der Versammlung bekannt zu machen. 
Außerordentliche Vertreterversammlungen sind auf Antrag der Vertreter 

einzuberufen, wenn 1/3 der Vertreter die Einberufung schriftlich unter Angabe der 

Gründe verlangt. 
Jede Vertreterversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienen Vertreter 

grund sätzl ich beschlussfähig , wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. 
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Beschlüsse der Vertreterversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen erfasst. Stimmenthaltungen werden nicht 
berücksichtigt. Satzungsänderungen bedürfen einer% Mehrheit der anwesenden 
Vertreter. Hierbei kommt es auf die abgegebenen gültigen Stimmen an. 

§ 13 Protokollierung 

Über den Verlauf der Vertreterversammlung ist ein Protokol l zu fertigen, das von 
dem/der Versammlungsleiter/-in und dem/der Protokollführer/-in zu unterzeichnen ist. 

§ 14 Vertreter des Vereins 

Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich . Nach außen 
vertreten den Verein jeweils 2 Vorstände gemeinsam. Bei Rechtsgeschäften von 
mehr als 1500,- € ist die Zustimmung des Präsidenten oder Vizepräsidenten 
erforderl ich . 

§ 15 Kassenprüfer 

Die von der Vertreterversammlung für 4 Jahre gewählten zwei Prüfer überprüfen die 
Kassengeschäfte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. 
Die Kassenprüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand 
genehmigten Ausgaben . Eine Überprüfung hat mindestens einmal im Jahr zu 
erfolgen. Über das Ergebnis ist in der Vertreterversammlung zu berichten. 
Kassenprüfer dürfen keine Vorstandsmitglieder sein. 

§ 16 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins ist durch Besch luss der Vertreterversammlung mit % 
Mehrheit der stimmberechtigten Vertreter herbeizuführen. Im Fa lle der Auflösung 
oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fä llt das 
Vermögen des Vereins an die Stadtverwaltung Schneeberg, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirch liche Zwecke zu verwenden 
hat. 
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Vorstehende Satzung wurde am 12.04.2011 
in 08289 Schneeberg, Keilbergring 20 
von der Vertreterversammlung beschlossen; 
Änderung§ 12 am 14.08.2012 mit Besch luss Vertreterversammlung 
Änderung§ 16 am 23. 04.2014 mit Besch luss Vertreterversammlung 

Hierfür zeichnet de Vorstand : 

)1uqc u~'k 
~&4~r Friedrich 

Präsident 

t12~ :J~Kt lh F 
Klaus - Dieter Voigt 

Vizepräsident 

. (f;f.JJ~~ .. Q.1.'.d~~~ ....... . 
Torsten Windisch 

Vereinsmanager 

Schatzmeisterin 

... 'A~ 
Thomas Riede! 

Mitglied für Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederbewegung 
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1. Präambel 

Der SV Schneeberg e. V. ehrt Abteilungen, Mannschaften , Mitglieder des Vereins 
sowie Persönlichkeiten , die sich beim Aufbau und der Entwicklung des Vere ins 
verdient gemacht haben oder durch besondere sportliche Erfo lge zum Ansehen des 
Vere ins beigetragen haben. 

II. Art der Ehrungen 

• Verleihung einer vereinseigenen Urkunde 
• Übergabe eines Erinnerungsgeschenkes 
• Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
• Sonstige Ehrungen 

III. Bedingungen für die Ehrungen 

111./1. Vereinseigene Urkunde 

Diese kann an verdiente Mitglieder und an Mannschaften verliehen werden . Damit 
soll eine herausragende Leistung oder die langjährige Verbundenheit zum Verein 
gewürd igt werden . 

111./2. Erinnerungsgeschenk 

Dieses soll an Inhaber eines Ehrenamtes im SV Schneeberg e.V. übergeben 
werden, die aus dem Ehrenamt ausscheiden und ehrenamtlich mindestens 10 Jahre 
für den SV Schneeberge.V. tätig waren . 
Außerdem sollen damit Mitglieder zu persönlichen Jubiläen (60./70./80 . Geburtstag ; 
ab dann alle 5 Jahre) geehrt werden. 
Der materielle Wert des Erinnerungsgeschenkes beläuft sich auf max. 25,00 €. 

111./3. Ehrenmitgliedschaft 

Diese wird an Mitglieder auf Vorschlag der Vertreterversammlung verliehen, die 
mindestens 20 Jahre dem Verein angehören und das 70 . Lebensjahr erreicht haben 
und in dieser Zeit mit beispie lgebenden Leistungen zum Aufbau und der Entwicklung 
des Vereins beigetragen haben . 
Ehrenmitglieder sind ab der Ernennung von der Beitragszah lung befreit und haben 
zu allen Veransta ltungen des Vereins freien Eintritt. Sie erha lten zu diesem Zweck 
eine Ehrenkarte. 

111./4. Sonstige Ehrungen 

Für sonstige Jubiläen kann die jewei lige Abtei lu ng einen Antrag an den Vorstand des 
SV Schneeberg e.V. ste llen . Nach Prüfung und Bestät igung wird dafür ein Betrag 
von max. 15,00 € bere itgestellt. 

--------------- Seite 2 



LJJl C: JlUl Ullll ll !'J ue::i JjJUI LV t: l e 111 JLJlllt:t:UeI ·g e. V . lL .U '±. L U11 

IV. Verfahrensfragen zu den Ehrungen 

1. Auf die Ehrungen lt. dieser Ehrenordnung besteht kein Rechtsanspruch. 

2. Für alle Ehrungen ist ein formloser Antrag einzureichen . Antragsberechtigt 
sind die Mitglieder des Vorstandes und die Abteilungsleiter. Die Beantragung 
der Ehrenmitgliedschaft erfolgt durch die Vertreterversammlung . 

3. Die Anträge sind 6 Wochen vor dem geplanten Auszeichnungstermin mit einer 
kurzen Begründung an den Vorstand einzureichen . Zur Entgegennahme sind 
alle Vorstandsmitglieder berechtigt. 

4. Die Anträge werden im Vorstand beraten und abschließend entschieden . 
Einsprüche zur Entscheidung des Vorstades durch den Antragsteller sind 
nicht möglich. 

5. Die Ehrungen werden zu Vertreterversammlungen oder 
Vereinsveranstaltungen sowie zu den entsprechenden Jubiläen 
vorgenommen. 

6. Die Ehrungen werden von Vorstandsmitgliedern vorgenommen oder es 
werden Abteilungsleiter durch den Vorstand damit beauftragt. 

7. Ehrungen unter Punkt 111/1; 111/3 und 111/4 können auch mit Ehrungen nach 
Punkt 111/2 verbunden werden . 

V. Sonstiges 

Eine Ehrenmitg liedschaft ist nur personengebunden und nicht übertragbar. 
Sie kann auf Grund vereinsschädigenden Verhaltens wieder aberkannt werden. 
Dazu bedarf es jedoch der Zustimmung der Vertreterversammlung . Die 
Verfahrensweise regelt§ 12 der Satzung des SV Schneeberg e.V. 

Vorstehende Ehrenordnung wurde am 12.04.2011 in 08289 Schneeberg , 
Keilbergring 20 von der Vertreterversammlung beschlossen und tritt sofort in Kraft . 

1 1 ~Jdri~.~ 2Es ~I ~ ;?) 
Präsident 

Sportverein Schneeberge.V. 

Mitglied für Öffentlichkeitsarbeit und 
Mitgliederbewegung 
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